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PNE AG

Cuxhaven

– WKN A0JBPG – / – ISIN DE 000 A0J BPG 2 –

Eindeutige Kennung des Ereignisses: 66e8e5cdeceaef11b53e00505696f23c

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN 
HAUPTVERSAMMLUNG

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am

Dienstag, den 13. Mai 2025, um 10.00 Uhr (MESZ)

im Veranstaltungszentrum Cuxhaven,
Kugelbake-Halle,
Cuxhaven-Döse, Strandstraße 80,

stattfindenden Hauptversammlung ein.
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TAGESORDNUNG
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1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der PNE AG und des gebilligten Konzern-
abschlusses zum 31. Dezember 2024, des zusammengefassten Lageberichts für die 
PNE AG und den Konzern (einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach 
§ 289a und § 315a HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss 
gebilligt; der Jahresabschluss ist damit nach § 172 Abs. 1 AktG festgestellt. Einer Beschluss-
fassung durch die Hauptversammlung bedarf es daher nicht.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2024

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten Jahresabschluss der PNE AG aus-
gewiesenen Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2024 in Höhe von EUR 273.835.042,55 wie folgt zu 
verwenden: 

Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,04  
je dividendenberechtigter Stückaktie;

dies sind bei 76.603.334 dividendenberechtigten Stückaktien EUR 3.064.133,36

Ausschüttung einer Sonderdividende von EUR 0,04  
je dividendenberechtigter Stückaktie; 

dies sind bei 76.603.334 dividendenberechtigten Stückaktien EUR 3.064.133,36

Vortrag auf neue Rechnung EUR 267.706.775,83

Bilanzgewinn EUR 273.835.042,55

Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den Hauptver-
sammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das heißt am 16. Mai 2025, fällig und wird dann 
ausgezahlt.
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3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäfts-
jahr 2024

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern  
des Vorstands für den Zeitraum ihrer jeweiligen Amtszeit im Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu 
erteilen.

Mitglieder des Vorstands waren im Geschäftsjahr 2024:

1. Jörg Klowat (bis 31.3.2024)

2. Markus Lesser (bis 31.7.2024)

3. Per Hornung Pedersen (seit 1.8.2024)

4. Roland Stanze (seit 1.8.2024)

5. Harald Wilbert (seit 1.4.2024)

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das  
Geschäftsjahr 2024

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern 
des Aufsichtsrats für den Zeitraum ihrer jeweiligen Amtszeit im Geschäftsjahr 2024 Entlastung 
zu erteilen.

Mitglieder des Aufsichtsrats waren im Geschäftsjahr 2024:

1. Roberta Benedetti

2. Alberto Donzelli

3. Marcel Egger

4. Marc van’t Noordende

5. Christoph Oppenauer

6. Per Hornung Pedersen (bis 31.7.2024)

7. Dirk Simons (seit 1.11.2024)

8. Dr. Susanna Zapreva
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5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025

Gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses schlägt der Aufsichtsrat vor, die KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bremen, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschluss-
prüfer für das Geschäftsjahr 2025 zu wählen.

Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher Einflussnahme 
durch Dritte ist und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten beschränkende Klausel im Sinne von 
Art. 16 Abs. 6 der EU-Abschlussprüfungsverordnung auferlegt wurde.

6. Wahl des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht von unterjährigen Abschlüssen 
und Berichten für das Geschäftsjahr 2025 und das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2026

Gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses schlägt der Aufsichtsrat vor, die KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bremen, zum Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht 
von unterjährigen (verkürzten) Abschlüssen und Zwischenlageberichten für das Geschäftsjahr 
2025 und das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2026 zu wählen.

Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher Einflussnahme 
durch Dritte ist und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten beschränkende Klausel im Sinne von 
Art. 16 Abs. 6 der EU-Abschlussprüfungsverordnung auferlegt wurde.

7. Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 Aktiengesetz erstellten und  
geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024

Gemäß § 120a Abs. 4 AktG beschließt die Hauptversammlung einer börsennotierten Gesellschaft 
über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das 
vorausgegangene Geschäftsjahr.

Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft haben gemäß § 162 AktG einen Bericht über die im 
Geschäftsjahr 2024 den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats gewährte und geschul-
dete Vergütung erstellt. Der Vergütungsbericht wurde gemäß § 162 Abs. 3 AktG durch den  
Abschlussprüfer daraufhin geprüft, ob die gesetzlich geforderten Angaben nach § 162 Abs. 1 und 
2 AktG gemacht wurden.

Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 ist zusammen mit dem Prüfungsvermerk des 
Abschlussprüfers auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.pnegroup.com/hv zugänglich.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergü-
tungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 zu billigen.
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8. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmit-
glieder

Gemäß § 120a Abs. 1 AktG hat die Hauptversammlung einer börsennotierten Gesellschaft bei 
jeder wesentlichen Änderung, mindestens jedoch alle vier Jahre über die Billigung eines vom 
Aufsichtsrat nach den Vorgaben des § 87a AktG beschlossenen Vergütungssystems für die Vor-
standsmitglieder zu beschließen. 

Der Aufsichtsrat hat unter Berücksichtigung der Vorgaben des § 87a Abs. 1 AktG am 21. März 2025 
ein geändertes Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder beschlossen. Dieses Vergütungs-
system ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.pnegroup.com/hv zugänglich.

Der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf die Empfehlung des Personalausschusses – vor, das vom 
Aufsichtsrat am 21. März 2025 beschlossene Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder zu 
billigen.

9. Nachwahl eines Aufsichtsratsmitglieds

Mit Beschluss des Amtsgericht Tostedt vom 1. November 2024 wurde Dirk Simons gerichtlich als 
Nachfolger des mit Ablauf des 31. Juli 2024 aus dem Aufsichtsrat ausgeschiedenen Per Hornung 
Pedersen für den Rest von dessen Amtszeit, d.h. für die Zeit bis zur Beendigung der ordentlichen 
Hauptversammlung, die über die Entlastung für Geschäftsjahr 2025 beschließt, als Mitglied des 
Aufsichtsrats bestellt. Diese Bestellung soll nunmehr durch eine entsprechende Wahl durch die 
Hauptversammlung bestätigt werden.

Der Aufsichtsrat der PNE AG setzt sich gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 Satz 1 AktG sowie § 8 Abs. 1 
Satz 1 der Satzung aus sieben von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. 
Gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 der Satzung werden die Aufsichtsratsmitglieder bis zur Beendigung der 
ordentlichen Hauptversammlung bestellt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr 
nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit begonnen hat, 
wird nicht mitgerechnet. Die Hauptversammlung kann gemäß § 8 Abs. 2 Satz 3 der Satzung bei 
der Wahl eine kürzere Amtszeit bestimmen.

Der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf die Empfehlungen des Nominierungsausschusses – vor,

• Herrn Dirk Simons, selbständiger Unternehmensberater, wohnhaft in Ratingen,

für die Zeit bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für 
das Geschäftsjahr 2025 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen.

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

• keine
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Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschafts- 
unternehmen:

• keine

Angaben gemäß Empfehlung C.13 des Deutschen Corporate Governance Kodex zu den persön-
lichen und den geschäftlichen Beziehungen des Kandidaten zum Unternehmen, den Organen der 
Gesellschaft und einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär:

• Herr Simons ist aufgrund gerichtlicher Bestellung vom 1. November 2024 Mitglied des  
Aufsichtsrats der PNE AG. Seit Januar 2025 ist er zudem Vorsitzender des Aufsichtsrats. Im 
Übrigen bestehen nach Einschätzung des Aufsichtsrats keine persönlichen oder geschäft-
lichen Beziehungen von Herr Simons zu der PNE AG, deren Konzernunternehmen oder den 
Organen der PNE AG oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär, die ein 
objektiv urteilender Aktionär für seine Wahlentscheidung als maßgebend ansehen würde.

Der Aufsichtsrat hat sich bei Herrn Simons vergewissert, dass er den für das Mandat zu erwar-
tenden Zeitaufwand aufbringen kann. Es ist beabsichtigt, dass Herr Simons im Anschluss an seine 
Wahl durch die Hauptversammlung weiterhin den Aufsichtsratsvorsitz übernimmt.

Auf den nachstehend im Abschnitt „Lebenslauf und Übersicht über die wesentlichen Tätigkeiten 
neben dem Aufsichtsratsmandat des vorgeschlagenen Kandidaten für den Aufsichtsrat (Tages-
ordnungspunkt 9)“ wiedergegebenen Lebenslauf und die dort wiedergegebene Übersicht über 
die wesentlichen Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat wird hingewiesen.

10. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2025 sowie 
entsprechende Änderung von § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)

Die von der ordentlichen Hauptversammlung am 31. Mai 2017 erteilte Ermächtigung, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 30. Mai 2022 durch 
Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen 
einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 38.250.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes  
Kapital 2017), ist ausgelaufen.

Um Flexibilität bei der Eigenkapitalfinanzierung zu bewahren, sollen unter Tagesordnungspunkt 
10 und dem nachfolgenden Tagesordnungspunkt 11 neue Genehmigte Kapitalia beschlossen 
werden. Unter Tagesordnungspunkt 10 soll ein neues Genehmigtes Kapital 2025 in Höhe von bis 
zu EUR 30.000.000,00 ohne Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss geschaffen werden. Unter 
Tagesordnungspunkt 11 soll ein weiteres Genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2025/II) in 
Höhe von bis zu EUR 7.600.000,00 geschaffen werden, das eine Möglichkeit zum Bezugsrechts-
ausschluss unter den Voraussetzungen des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG, für Kapitalerhöhungen  
gegen Sacheinlagen sowie für Spitzenbeträge vorsieht.
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:

a) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Ge-
sellschaft bis zum 12. Mai 2030 durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien 
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu EUR 30.000.000,00 
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025). Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht zu  
gewähren. Das Bezugsrecht kann den Aktionären auch mittelbar gemäß § 186 Abs. 5 AktG 
gewährt werden.

Über den Inhalt der Aktienrechte und die weiteren Bedingungen der Aktienausgabe ein-
schließlich des Ausgabebetrags entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats.

b) § 5 Absatz 4 der Satzung wird zur Schaffung des neuen Genehmigten Kapitals 2025 wie 
folgt neu gefasst:

„Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Ge-
sellschaft bis zum 12. Mai 2030 durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien 
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu EUR 30.000.000,00 
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025). Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht zu  
gewähren. Das Bezugsrecht kann den Aktionären auch mittelbar gemäß § 186 Abs. 5 AktG 
gewährt werden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. Der Aufsichtsrat ist 
ermächtigt, die Satzung entsprechend der Durchführung der Kapitalerhöhung und, falls 
das Genehmigte Kapital 2025 bis zum 12. Mai 2030 nicht vollständig ausgenutzt worden ist, 
nach Ablauf der Ermächtigungsfrist jeweils anzupassen.“

11. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2025/II (auch 
mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss) sowie entsprechende Änderung von 
§ 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:

a) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Ge-
sellschaft bis zum 12. Mai 2030 durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien 
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu EUR 7.600.000,00  
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025/II). Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht zu  
gewähren. Das Bezugsrecht kann den Aktionären auch mittelbar gemäß § 186 Abs. 5 AktG 
gewährt werden.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 
Aktionäre auszuschließen für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses 
ergeben.
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Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der  
Aktionäre bis zu einem Betrag, der 10 % des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder –  
falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung 
bestehenden Grundkapitals nicht überschreitet, auszuschließen, um die neuen Aktien gegen 
Bareinlagen zu einem Ausgabebetrag auszugeben, der den Börsenpreis der bereits börsen-
notierten Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der end-
gültigen Festlegung des Ausgabebetrags nicht wesentlich unterschreitet (vereinfachter 
Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG). Auf die vorgenannte 10 %-Grenze 
ist der anteilige Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der auf neue oder zurückerworbene 
Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter vereinfachtem Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
ausgegeben oder veräußert worden sind, sowie der anteilige Betrag des Grundkapitals, auf 
den sich Wandlungs- und/oder Optionsrechte aus Schuldverschreibungen beziehen, die 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung in sinngemäßer Anwendung von § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG ausgegeben worden sind.

Der Vorstand wird weiter ermächtigt, das Bezugsrecht mit Zustimmung des Aufsichts-
rats auszuschließen, sofern die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, insbesondere beim  
Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder von Beteiligungen an Unternehmen 
oder von sonstigen Vermögensgegenständen, einschließlich von Rechten und Forderungen – 
auch gegen die Gesellschaft –, oder von Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegen-
ständen oder im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen erfolgt.

Von den vorstehenden Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts darf der Vor-
stand mit Zustimmung des Aufsichtsrats insgesamt nur in dem Umfang Gebrauch machen, 
dass der anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf während der Laufzeit des Genehmigten 
Kapitals 2025/II unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebene oder veräußerte Aktien 
der Gesellschaft entfällt bzw. auf den sich Instrumente oder Rechte beziehen, die während 
der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2025/II unter Ausschluss des Bezugsrechts aus-
gegeben werden und den Bezug von Aktien der Gesellschaft, auch aus bedingtem Kapital,  
ermöglichen, insgesamt 10 % des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder – falls dieser 
Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigungen beste-
henden Grundkapitals nicht überschreitet.

Über den Inhalt der Aktienrechte und die weiteren Bedingungen der Aktienausgabe ein-
schließlich des Ausgabebetrags entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats.

b) § 5 der Satzung wird zur Schaffung des neuen Genehmigten Kapitals 2025/II um folgenden 
Absatz 5 ergänzt:

„Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Ge-
sellschaft bis zum 12. Mai 2030 durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien 
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu EUR 7.600.000,00  
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zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025/II). Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht zu  
gewähren. Das Bezugsrecht kann den Aktionären auch mittelbar gemäß § 186 Abs. 5 AktG 
gewährt werden.

a) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 
Aktionäre auszuschließen für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhält-
nisses ergeben.

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-
recht der Aktionäre bis zu einem Betrag, der 10 % des zum Zeitpunkt des Wirksam- 
werdens oder – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung der vorlie-
genden Ermächtigung bestehenden Grundkapitals nicht überschreitet, auszuschließen, 
 um die neuen Aktien gegen Bareinlagen zu einem Ausgabebetrag auszugeben, der 
den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung 
und Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags 
nicht wesentlich unterschreitet (vereinfachter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG). Auf die vorgenannte 10 %-Grenze ist der anteilige Betrag des 
Grundkapitals anzurechnen, der auf neue oder zurückerworbene Aktien entfällt, 
die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter vereinfachtem Ausschluss des  
Bezugsrechts der Aktionäre gemäß oder entsprechend 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausge-
geben oder veräußert worden sind, sowie der anteilige Betrag des Grundkapitals, auf 
den sich Wandlungs- und/oder Optionsrechte aus Schuldverschreibungen beziehen, 
die während der Laufzeit dieser Ermächtigung in sinngemäßer Anwendung von § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben worden sind.

Der Vorstand ist weiter ermächtigt, das Bezugsrecht mit Zustimmung des Aufsichts-
rats auszuschließen, sofern die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, insbesondere  
beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder von Beteiligungen an 
Unternehmen oder von sonstigen Vermögensgegenständen, einschließlich von 
Rechten und Forderungen – auch gegen die Gesellschaft –, oder von Ansprüchen 
auf den Erwerb von Vermögensgegenständen oder im Rahmen von Unternehmens-
zusammenschlüssen erfolgt.

Von den vorstehenden Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts darf der 
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats insgesamt nur in dem Umfang Gebrauch 
machen, dass der anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf während der Laufzeit 
des Genehmigten Kapitals 2025/II unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebene 
oder veräußerte Aktien der Gesellschaft entfällt bzw. auf den sich Instrumente oder 
Rechte beziehen, die während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2025/II unter 
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden und den Bezug von Aktien der  
Gesellschaft, auch aus bedingtem Kapital, ermöglichen, insgesamt 10 % des im  
Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt 
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der Ausübung der vorliegenden Ermächtigungen bestehenden Grundkapitals nicht 
überschreitet.

b) Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen.

c) Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Satzung entsprechend der Durchführung der  
Kapitalerhöhung und, falls das Genehmigte Kapital 2025/II bis zum 12. Mai 2030 nicht 
vollständig ausgenutzt worden ist, nach Ablauf der Ermächtigungsfrist jeweils anzu-
passen.“

12. Beschlussfassung über die Abänderung von § 12 Abs. 4 der Satzung, um eine Ermäch-
tigung des Vorstands vorzusehen, auch über den 31. August 2025 hinaus die Abhaltung 
einer virtuellen Hauptversammlung vorzusehen

Nach § 118a Abs. 1 Satz 1 AktG kann die Satzung vorsehen oder den Vorstand für einen Zeitraum 
von längstens fünf Jahren nach Eintragung der Satzungsänderung dazu ermächtigen vorzusehen, 
dass die Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung, das heißt ohne physische Präsenz 
der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung, abgehalten wird.

Gemäß § 12 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft ist der Vorstand derzeit für bis zum Ablauf des 
31. August 2025 stattfindende Hauptversammlungen ermächtigt, jeweils eine virtuelle Hauptver-
sammlung vorzusehen. Von dieser Ermächtigung wurde bislang kein Gebrauch gemacht. Gleich-
wohl soll vorsorglich eine neue Ermächtigung des Vorstands zur Durchführung einer virtuellen 
Hauptversammlung beschlossen werden, um weiterhin ausreichend Flexibilität für die Auswahl 
des Hauptversammlungsformats zu haben. Dabei soll der gesetzlich mögliche Ermächtigungs-
zeitraum von bis zu fünf Jahren nicht voll ausgeschöpft, sondern die Ermächtigung auf einen Zeit-
raum bis zum 31. August 2027 begrenzt werden. Die Aktionäre können dadurch bereits zu einem 
früheren Zeitpunkt als bei voller Ausschöpfung des gesetzlichen Rahmens über eine mögliche 
erneute Ermächtigung des Vorstands zur Durchführung einer virtuellen Hauptversammlung ent-
scheiden.

Während der Laufzeit der Ermächtigung wird der Vorstand für jede Hauptversammlung neu  
entscheiden, ob und unter welchen Voraussetzungen diese gegebenenfalls als virtuelle Haupt-
versammlung einberufen werden soll. Macht der Vorstand von der Ermächtigung Gebrauch, 
werden die näheren Einzelheiten entsprechend den gesetzlichen Vorgaben in der Einberufungs-
bekanntmachung mitgeteilt. Der Vorstand wird jeweils die maßgeblichen konkreten Umstände 
des Einzelfalls in Betracht ziehen und seine Entscheidung über das Hauptversammlungsformat 
anhand der relevanten sachlichen Kriterien, insbesondere unter Beachtung von Nachhaltig-
keitsaspekten, der vollumfänglichen Wahrung der Aktionärsrechte sowie dem Bestreben, einen  
möglichst breiten Aktionärskreis anzusprechen, treffen.



PNE  EINLADUNG HAUPTVERSAMMLUNG 2025 13
> Tagesordnung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: 

§ 12 Absatz 4 der Satzung wird geändert und wie folgt neu gefasst: 

„Der Vorstand ist für bis zum Ablauf des 31. August 2027 stattfindende Hauptversammlungen  
ermächtigt, vorzusehen, dass die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre 
oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle Haupt-
versammlung).“ 

13. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb und zur Verwen-
dung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG einschließlich der Ermächtigung zum 
Ausschluss von Andienungs- und Bezugsrechten sowie zur Einziehung erworbener  
eigener Aktien und Kapitalherabsetzung

Die von der Hauptversammlung am 22. Mai 2019 erteilte Ermächtigung zum Erwerb und zur  
Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG lief mit Ablauf des 21. Mai 2024 aus. 
Damit die Gesellschaft auch künftig in der Lage ist, eigene Aktien zu erwerben, soll die Ermächti-
gung erneuert werden. Die neue Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien 
soll den Vorstand auch dazu ermächtigen, eigene Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre zu verwenden oder – auch unter Herabsetzung des Grundkapitals – einzuziehen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen:

a) Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien

Der Vorstand der Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum 12. Mai 2030 einmalig oder mehr-
mals eigene Aktien der Gesellschaft im Umfang von insgesamt bis zu 10 % des zum  
Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals oder – 
falls dieser Betrag geringer ist – des zum Zeitpunkt der jeweiligen Ausübung der vorlie-
genden Ermächtigung bestehenden Grundkapitals zu einem oder mehreren zulässigen  
Zwecken im Rahmen der gesetzlichen Beschränkungen nach Maßgabe der folgenden  
Bestimmungen zu erwerben. Auf die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien 
dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, die die Gesellschaft bereits erworben hat 
und die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr zuzurechnen sind, zu keinem 
Zeitpunkt mehr als 10 % des Grundkapitals entfallen. Der Erwerb kann dabei durch die  
Gesellschaft, durch abhängige oder in Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Unter-
nehmen oder durch auf deren Rechnung oder auf Rechnung der Gesellschaft handelnde  
Dritte durchgeführt werden, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen, insbesondere  
gemäß § 71 Abs. 2 AktG, vorliegen. Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands über die 
Börse oder mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots bzw.  
mittels einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Einladung zur Abgabe von  
Verkaufsangeboten oder mittels Einräumung von Andienungsrechten.
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• Bei Erwerb über die Börse darf der Erwerbspreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) 
den durch die Eröffnungsauktion im XETRA-Handelssystem (oder in einem an die 
Stelle des XETRA-Systems getretenen Nachfolgesystem) ermittelten Börsenkurs der 
Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse am Tag der Eingehung der Verpflichtung 
zum Erwerb um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten.

• Bei dem Erwerb auf der Grundlage eines öffentlichen Kaufangebots darf der Erwerbs-
preis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den nicht gewichteten durchschnittlichen 
Schlusskurs der Aktie im XETRA-Handelssystem (oder in einem an die Stelle des  
XETRA-Systems getretenen Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse 
an den drei letzten Börsenhandelstagen vor erstmaliger Veröffentlichung des Ange-
bots um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten.

• Im Falle der öffentlichen Einladung zur Abgabe von Verkaufsangeboten oder eines 
Erwerbs durch Einräumung von Andienungsrechten darf der Erwerbspreis je Aktie 
(ohne Erwerbsnebenkosten) den nicht gewichteten durchschnittlichen Schluss-
kurs der Aktie im XETRA-Handelssystem (oder in einem an die Stelle des XETRA- 
Systems getretenen Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den 
drei letzten Börsenhandelstagen vor dem Tag der Annahme der Verkaufsangebote 
bzw. dem Tag der Einräumung von Andienungsrechten um nicht mehr als 10 % über- 
oder unterschreiten.

• Ergeben sich nach der Veröffentlichung eines öffentlichen Kaufangebots oder der  
öffentlichen Einladung an Aktionäre zur Abgabe von Verkaufsangeboten oder nach 
der Einräumung von Andienungsrechten erhebliche Abweichungen des maßgeb-
lichen Kurses, so können das Angebot, die Einladung zur Abgabe von Verkaufs- 
angeboten bzw. die Andienungsrechte angepasst werden. In diesem Fall wird auf 
den Schlusskurs im XETRA-Handelssystem am letzten Börsenhandelstag vor der  
Veröffentlichung der Anpassung abgestellt; die 10 %-Grenze für das Über- oder  
Unterschreiten ist auf diesen Betrag anzuwenden.

• Das Volumen eines öffentlichen Kaufangebots oder einer öffentlichen Einladung zur 
Abgabe von Verkaufsangeboten (zusammen „öffentliches Erwerbsangebot“) kann 
begrenzt werden. Sofern die Gesamtzahl der auf ein öffentliches Erwerbsangebot 
angedienten Aktien dessen Volumen überschreitet, kann der Erwerb nach dem Ver-
hältnis der angedienten Aktien (Andienungsquoten) erfolgen; darüber hinaus können 
eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen (bis zu 50 Aktien je Aktionär) sowie 
zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien eine Abrundung vorgesehen 
werden. Etwaige weitergehende Andienungsrechte der Aktionäre nach Maßgabe der 
Beteiligungsquoten sind ausgeschlossen. 
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• Auch im Fall der Einräumung von Andienungsrechten kann deren Gesamtvolumen be-
grenzt werden. Werden den Aktionären zum Zwecke des Erwerbs Andienungsrechte 
eingeräumt, so werden diese den Aktionären im Verhältnis zu ihrem Aktienbesitz ent-
sprechend der Relation des Volumens der von der Gesellschaft zurückzukaufenden 
Aktien zum ausstehenden Grundkapital zugeteilt. Bruchteile von Andienungsrechten 
müssen nicht zugeteilt werden; für diesen Fall werden etwaige Teilandienungsrechte 
ausgeschlossen.

• Die nähere Ausgestaltung des jeweiligen Erwerbs, insbesondere eines etwaigen 
Kaufangebots oder einer Einladung zur Abgabe von Verkaufsangeboten bestimmt 
der Vorstand. Dies gilt auch für die Ausgestaltung etwaiger Andienungsrechte, ins-
besondere hinsichtlich der Laufzeit und gegebenenfalls ihrer Handelbarkeit. Dabei 
sind auch kapitalmarktrechtliche und sonstige gesetzliche Beschränkungen und  
Anforderungen zu beachten.

b) Verwendung erworbener eigener Aktien durch den Vorstand

Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund der in der vorstehenden Ermächtigung unter lit. a) 
oder früherer Ermächtigungen erworbenen Aktien zu folgenden Zwecken zu verwenden:

• Die Aktien können über die Börse oder mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter  
Beachtung des Gleichbehandlungsgrundsatzes durch ein öffentliches Angebot an 
alle Aktionäre im Verhältnis ihrer Beteiligungsquote veräußert werden. Im Fall eines 
öffentlichen Angebots an alle Aktionäre kann das Bezugsrecht für Spitzenbeträge 
ausgeschlossen werden.

• Die Aktien können ferner mit Zustimmung des Aufsichtsrats anderweitig gegen  
Zahlung eines Barkaufpreises je Aktie veräußert werden, der den Börsenpreis der 
börsennotierten Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung zum  
Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet (§§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5,  
186 Abs. 3 Satz 4 AktG). Der auf die Anzahl der unter dieser Ermächtigung insgesamt 
veräußerten Aktien entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals darf zudem 10 % 
des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung bestehenden Grund-
kapitals oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der jeweiligen  
Ausübung der vorliegenden Ermächtigung bestehenden Grundkapitals nicht über-
schreiten. Auf die vorgenannte 10 %-Grenze ist der anteilige Betrag des Grundkapi-
tals anzurechnen, der auf neue Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Er-
mächtigung unter vereinfachtem Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß  
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben worden sind, sowie der anteilige Betrag des 
Grundkapitals, auf den sich Wandlungs- und/oder Optionsrechte aus Schuld- 
verschreibungen beziehen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung in sinn- 
gemäßer Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben worden sind.
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• Die Aktien können mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch gegen Sachleistung,  
insbesondere als (Teil-)Gegenleistung beim Erwerb von Unternehmen, Unterneh-
mensteilen oder von Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen Vermö-
gensgegenständen, einschließlich von Rechten und Forderungen – auch gegen die 
Gesellschaft –, oder von Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegenständen, 
oder im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen, angeboten und übertragen 
werden.

• Die Aktien können zur Bedienung von Erwerbsrechten auf Aktien der Gesellschaft 
aus oder im Zusammenhang mit von der Gesellschaft oder einer unmittelbaren oder 
mittelbaren hundertprozentigen Beteiligungsgesellschaft ausgegebenen Schuld- 
verschreibungen mit Wandlungs- und/oder Optionsrechten verwendet werden.

• Die Aktien können im Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungs- und Beleg-
schaftsaktienprogrammen der Gesellschaft oder ihrer Konzernunternehmen i.S.v.  
§ 18 Abs. 1 AktG an Personen, die in einem Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft 
oder einem ihrer Konzernunternehmen stehen oder standen, sowie an Mitglieder der  
Vertretungsorgane von Konzernunternehmen der Gesellschaft ausgegeben werden. 
Dabei können sie insbesondere entgeltlich oder unentgeltlich zum Erwerb angeboten, 
zugesagt und übertragen werden, wobei das Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft 
oder einem ihrer Konzernunternehmen oder die Mitgliedschaft in dem Vertretungs-
organ eines Konzernunternehmens der Gesellschaft zum Zeitpunkt des Angebots, 
der Zusage oder der Übertragung bestehen muss.

• Die Aktien können mit Zustimmung des Aufsichtsrats ferner eingezogen werden, 
ohne dass die Einziehung oder die Durchführung eines weiteren Hauptversamm-
lungsbeschlusses bedarf. Die Einziehung führt zur Kapitalherabsetzung. Der Vor-
stand kann allerdings gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG abweichend bestimmen, dass 
das Grundkapital nicht herabgesetzt wird, sondern sich der Anteil der übrigen Aktien 
am Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3 AktG erhöht. Der Vorstand ist in diesem Fall gemäß 
§ 237 Abs. 3 Nr. 3, 2. Halbsatz AktG ermächtigt, die Angabe der Zahl der Aktien in der 
Satzung anzupassen.

Die Ermächtigungen unter dieser lit. b) zur Veräußerung oder anderweitigen Verwendung 
beziehungsweise zur Einziehung der Aktien können einmal oder mehrmals, ganz oder auch 
in Teilen, einzeln oder gemeinsam ausgenutzt werden.

Das Bezugsrecht der Aktionäre auf eigene Aktien wird insoweit ausgeschlossen, wie diese  
Aktien gemäß den vorstehenden Ermächtigungen gemäß lit. b), Unterpunkte 1 bis 5  
verwendet werden.

* * *
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Lebenslauf und Übersicht über die wesentlichen Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat des 
vorgeschlagenen Kandidaten für den Aufsichtsrat (Tagesordnungspunkt 9)

Dirk Simons, wohnhaft in Ratingen, geboren 1966 in Eschweiler

Beruflicher Werdegang:

2022 – heute Selbständiger Unternehmensberater im Energiesektor, Ratingen

2019 – 2020 Senior Manager, innogy SE, Essen

2016 – 2019 Chief Financial Officer, npower, Swindon, Vereinigtes Königreich

2015 – 2016 Chief Operating Officer, npower, Swindon, Vereinigtes Königreich

2012 – 2015 Chief Financial Officer, RWE Innogy GmbH

2007 – 2012 Chief Financial Officer, RWE Transgas a.s., Prag, Tschechien

2005 – 2007 Chief Financial Officer, RWE Key Account GmbH

2000 – 2005 Head of Financial Analysis, RWE Energy AG

Ausbildung:

1988 – 1995 Studium BWL; RWTH Aachen; Abschluss Diplom-Kaufmann

1985 – 1987 Ausbildung zum Industriekaufmann, STAWAG Aachen

1985  Abitur; städt. Gymnasium Eschweiler

Wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat:

• keine



18 PNE  EINLADUNG HAUPTVERSAMMLUNG 2025
> Tagesordnung



BERICHTE DES VORSTANDS  
AN DIE HAUPTVERSAMMLUNG



PNE  EINLADUNG HAUPTVERSAMMLUNG 202520
> Berichte des Vorstands an die Hauptversammlung 

BERICHT DES VORSTANDS AN DIE 
HAUPTVERSAMMLUNG GEMÄSS §§ 203 
ABS. 2 SATZ 2, 186 ABS. 4 SATZ 2 AKTG  
(TAGESORDNUNGSPUNKT 11)

Der Vorstand erstattet der für den 13. Mai 2025 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung der 
Gesellschaft gemäß § 203 Abs. 2 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG den nachfolgenden 
schriftlichen Bericht zu der unter dem Tagesordnungspunkt 11 zur Beschlussfassung vorgeschlagenen 
Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2025/II:

Die von der ordentlichen Hauptversammlung am 31. Mai 2017 erteilte Ermächtigung, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 30. Mai 2022 durch Ausgabe von 
neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehr-
mals um insgesamt bis zu EUR 38.250.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017), ist ausgelaufen. 
Vor diesem Hintergrund soll neben der unter Tagesordnungspunkt 10 vorgeschlagenen Ermächtigung 
für ein Genehmigtes Kapital 2025 in Höhe von bis zu EUR 30.000.000,00 ohne Möglichkeit zum Be-
zugsrechtsausschluss auch die unter Tagesordnungspunkt 11 vorgeschlagene Ermächtigung für ein 
Genehmigtes Kapital 2025/II in Höhe von bis zu EUR 7.600.000,00 mit der Möglichkeit zum Bezugs-
rechtsausschluss beschlossen werden. 

Die vorgeschlagene Ermächtigung für ein Genehmigtes Kapital 2025/II in Höhe von bis zu  
EUR 7.600.000,00 ermöglicht die Durchführung von Bar- oder Sachkapitalerhöhungen, mit denen sich 
die Gesellschaft in einem angemessenen Rahmen bei Bedarf zügig und flexibel Eigenkapital zu güns-
tigen Konditionen beschaffen kann. Entscheidungen über die Deckung eines Kapitalbedarfs sind in der 
Regel kurzfristig zu treffen. Daher ist es wichtig, dass die Gesellschaft hierbei nicht vom Rhythmus der 
jährlichen Hauptversammlungen abhängig ist und zu jeder Zeit ein genehmigtes Kapital zur Verfügung 
steht. Mit dem Instrument des genehmigten Kapitals hat der Gesetzgeber diesem Erfordernis Rech-
nung getragen.

Bei der Ausnutzung des genehmigten Kapitals wird den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht  
gewährt. Anders als bei dem vorgeschlagenen Genehmigten Kapital 2025 soll der Vorstand jedoch  
beim Genehmigten Kapital 2025/II in den nachfolgend näher beschriebenen Fällen ermächtigt sein, das 
Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen:

Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge bei Kapitalerhöhungen

Zunächst soll der Vorstand beim Genehmigten Kapital 2025/II ermächtigt werden, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen: Dies dient dazu, bei 
der Ausnutzung der Ermächtigung möglichst bruchteilsfreie Bezugsverhältnisse zu schaffen und so die 
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technische Durchführung der Kapitalerhöhung zu erleichtern. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht 
der Aktionäre ausgeschlossenen neuen Aktien werden entweder durch Verkauf über die Börse oder in 
sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der Vorstand wird bestrebt sein, das Volu-
men der freien Spitzen möglichst gering zu halten. Durch die Beschränkung auf solche Spitzenbeträge 
erleiden die Aktionäre keine erhebliche Einbuße ihrer Beteiligungsquote. Die Vermögensinteressen der 
Aktionäre sind durch die Beschränkung auf Spitzenbeträge und die Pflicht zur bestmöglichen Verwer-
tung gewahrt.

Bezugsrechtsausschluss bei Barkapitalerhöhungen gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG

Zudem soll beim Genehmigten Kapital 2025/II der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats im Falle 
einer Barkapitalerhöhung das Bezugsrecht für einen Erhöhungsbetrag von insgesamt bis zu 10 % des 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung 
der vorliegenden Ermächtigung vorhandenen Grundkapitals ausschließen können, um die neuen Aktien 
gegen Bareinlagen zu einem Betrag abzugeben, der den Börsenpreis der bereits börsennotierten 
Aktien der Gesellschaft nicht wesentlich unterschreitet. Auf die vorgenannte 10 %-Grenze ist der 
anteilige Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der auf neue oder zurückerworbene Aktien entfällt, 
die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter vereinfachtem Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert worden sind, 
sowie der anteilige Betrag des Grundkapitals, auf den sich Wandlungs- und/oder Optionsrechte aus 
Schuldverschreibungen beziehen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung in sinngemäßer 
Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben worden sind. Dadurch wird die Gesellschaft in 
die Lage versetzt, ihr Eigenkapital flexibel den jeweiligen geschäftlichen Erfordernissen anzupassen 
und auf günstige Börsensituationen schnell und flexibel zu reagieren. So können beispielsweise Aktien 
an institutionelle Anleger ausgegeben und damit zusätzliche in- und ausländische Aktionäre gewonnen 
werden. Im Gegensatz zu einer Emission mit Bezugsrecht kann bei einer Kapitalerhöhung unter Bezugs-
rechtsausschluss der Ausgabepreis erst unmittelbar vor der Platzierung festgesetzt werden, wodurch 
ein erhöhtes Kursänderungsrisiko für den Zeitraum einer verbleibenden Bezugsfrist vermieden wird. Bei 
Gewährung eines Bezugsrechts muss dagegen der Bezugspreis gemäß § 186 Abs. 2 Satz 2 AktG bis 
zum drittletzten Tag der Bezugsfrist veröffentlicht werden. Angesichts der häufig zu beobachtenden 
Volatilität an den Aktienmärkten würde damit ein Markt- und Kursänderungsrisiko über mehrere Tage 
bestehen, welches zu Sicherheitsabschlägen bei der Festlegung der Konditionen der Emission und 
so zu nicht marktnahen Konditionen führen könnte. Auch ist bei Gewährung eines Bezugsrechts die 
erfolgreiche Platzierung bei Dritten gefährdet bzw. mit zusätzlichen Aufwendungen verbunden, so-
lange Ungewissheit über die Ausübung der Bezugsrechte besteht. Der Bezugsrechtsausschluss dient 
also insgesamt dem Ziel, durch eine marktnahe Preisfestsetzung einen möglichst hohen und sicheren 
Mittelzufluss und damit eine größtmögliche Stärkung der Eigenmittel der Gesellschaft zu erreichen. 
Die Vermögens- wie auch die Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden trotz des vorgeschlage-
nen Bezugsrechtsausschlusses angemessen gewahrt. Dem Vermögensinteresse, insbesondere dem 
Schutz vor Verwässerung des Werts ihrer Beteiligung, wird dadurch Rechnung getragen, dass die  
neuen Aktien nur zu einem Preis ausgegeben werden dürfen, der den Börsenpreis von Aktien der  
Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet. Der Vorstand wird  
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bestrebt sein, einen möglichst hohen Veräußerungspreis zu erzielen und einen Abschlag zu dem Preis, 
zu dem die bisherigen Aktionäre Aktien über die Börse zukaufen können, möglichst niedrig zu bemes-
sen. Darüber hinaus beschränkt sich die Ermächtigung auf höchstens 10 % des Grundkapitals der Ge-
sellschaft. Damit ist sichergestellt, dass die Gesamtzahl der auszugebenden Aktien insgesamt 10 %  
des Grundkapitals der Gesellschaft nicht übersteigt; dies entspricht den Erfordernissen in § 203 Abs. 1  
Satz 1, Abs. 2 i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG. Aufgrund der Begrenzung des Volumens auf 10 % des 
Grundkapitals und der Möglichkeit, Aktien über den Markt zu annähernd gleichen Bedingungen zuzu-
kaufen, scheidet aus Sicht der Aktionäre daher auch eine relevante Einbuße der Beteiligungsquote aus.

Bezugsrechtsausschluss bei Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen

Weiterhin soll der Vorstand beim Genehmigten Kapital 2025/II ermächtigt werden, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht auszuschließen, sofern die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, 
insbesondere beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder von Beteiligungen an Unter-
nehmen oder von sonstigen Vermögensgegenständen, einschließlich von Rechten und Forderungen 
– auch gegen die Gesellschaft –, oder von Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegenständen 
oder im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen erfolgt. Diese Ermächtigung ist auf den  
Gesamtbetrag des Genehmigten Kapitals 2025/II von EUR 7.600.000,00 beschränkt; das entspricht 
knapp 10 % des aktuell bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft. 

Diese Ermächtigung soll die Gesellschaft insbesondere in die Lage versetzen, ohne Beanspruchung 
der Börse eigene Aktien der Gesellschaft zur Verfügung zu haben, um in geeigneten Einzelfällen  
Unternehmen, Unternehmensteile oder Beteiligungen an Unternehmen oder sonstige Vermögens- 
gegenstände gegen Überlassung von Aktien der Gesellschaft erwerben zu können. Zugleich erlaubt der 
Erwerb eines Unternehmens, eines Unternehmensteils oder einer Beteiligung an einem Unternehmen  
oder sonstiger Vermögensgegenstände gegen Überlassung von Aktien eine liquiditätsschonende Vor-
nahme der jeweiligen Akquisition bzw. des jeweiligen Erwerbs, da die Gesellschaft insoweit keine bare 
Kaufpreiszahlung leisten muss und die Inanspruchnahme von Fremdkapitalinstrumenten vermieden 
werden kann. Insbesondere Unternehmensakquisitionen erfordern in der Regel eine rasche Entschei-
dung. Durch die vorgesehene Ermächtigung wird der Gesellschaft die Möglichkeit gegeben, bei ent-
sprechend sich bietenden Gelegenheiten zur Akquisition rasch und flexibel auf vorteilhafte Angebote 
reagieren zu können. Entsprechendes gilt beim Erwerb sonstiger Sacheinlagen. Bei der Bemessung 
des Werts der als Gegenleistung gewährten Aktien kann insbesondere der Börsenpreis von Bedeutung 
sein. Eine schematische Anknüpfung an einen Börsenpreis muss jedoch nicht erfolgen, insbesondere 
um einmal erzielte Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen des Börsenpreises infrage zu 
stellen. 

Durch die Begrenzung der Ermächtigung auf einen Umfang von knapp 10 % des aktuell bestehenden 
Grundkapitals wird auch eine weitergehende Verwässerung der jeweiligen Beteiligungsquote der Ak-
tionäre vermieden, so dass ihre Interessen insgesamt angemessen gewahrt werden.
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10 %-Grenze

Insgesamt werden die Ermächtigungen des Vorstands darauf beschränkt, von dem Bezugsrechts- 
ausschluss nur in dem Umfang Gebrauch zu machen, dass der anteilige Betrag des Grundkapitals, der 
auf während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2025/II unter Ausschluss des Bezugsrechts aus-
gegebene oder veräußerte Aktien der Gesellschaft entfällt bzw. auf den sich Instrumente oder Rechte 
beziehen, die während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2025/II unter Ausschluss des Bezugs-
rechts ausgegeben werden und den Bezug von Aktien der Gesellschaft, auch aus bedingtem Kapital, 
ermöglichen, insgesamt 10 % des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder – falls dieser Wert geringer 
ist – im Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigungen bestehenden Grundkapitals nicht 
überschreitet. Dies liegt im Interesse der Aktionäre, da eine weitergehende Verwässerung ihrer jewei-
ligen Beteiligungsquote damit ausgeschlossen ist.
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BERICHT DES VORSTANDS AN DIE 
HAUPTVERSAMMLUNG GEMÄSS §§ 71 
ABS. 1 NR. 8, 186 ABS. 4 SATZ 2 AKTG  
(TAGESORDNUNGSPUNKT 13) 

Der Vorstand erstattet der für den 13. Mai 2025 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung der Ge-
sellschaft gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG den nachfolgenden schriftlichen Bericht 
zu den unter Tagesordnungspunkt 13 zur Beschlussfassung vorgesehenen Ermächtigungen des Vor-
stands zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG einschließlich der 
Ermächtigung zum Ausschluss von Andienungs- und Bezugsrechten sowie zur Einziehung erworbener 
eigener Aktien und Kapitalherabsetzung. 

Die von der Hauptversammlung am 22. Mai 2019 erteilte Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwen-
dung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG lief mit Ablauf des 21. Mai 2024 aus. Um der Gesell-
schaft auch zukünftig einen vollen und flexiblen Handlungsspielraum zum Erwerb und der Verwendung 
eigener Aktien zu eröffnen, soll nun eine neue Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener 
Aktien geschaffen werden. Der Vorschlag zu Punkt 13 der Tagesordnung sieht vor, den Vorstand der 
Gesellschaft gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zu ermächtigen, bis zum 12. Mai 2030 eigene Aktien der Ge-
sellschaft im Umfang von bis zu 10 % des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung 
bestehenden Grundkapitals oder – falls dieser Betrag geringer ist – des zum Zeitpunkt der jeweiligen 
Ausübung der vorliegenden Ermächtigung bestehenden Grundkapitals zu erwerben, die nach Maßgabe 
des Beschlusses verwendet werden dürfen

Erwerb

Bei dem Erwerb eigener Aktien ist der Grundsatz der Gleichbehandlung gemäß § 53a Aktiengesetz zu 
wahren. Der vorgeschlagene Erwerb der Aktien über die Börse, durch ein öffentliches Kaufangebot 
oder durch die öffentliche Einladung, Verkaufsangebote abzugeben, oder durch die Ausgabe von An-
dienungsrechten an die Aktionäre trägt diesem Grundsatz Rechnung. Sofern ein öffentliches Angebot 
überzeichnet ist, also insgesamt der Gesellschaft mehr Aktien zum Kauf angeboten wurden als von der 
Gesellschaft gekauft werden sollen, muss die Annahme nach Quoten erfolgen. Ausschlaggebend ist in-
soweit das Verhältnis der Anzahl der jeweils von einzelnen Aktionären angebotenen Aktien zueinander. 
Dagegen ist nicht maßgeblich, wie viele Aktien ein Aktionär, der Aktien zum Verkauf anbietet, insge-
samt hält. Denn nur die angebotenen Aktien stehen zum Kauf. Darüber hinaus wäre eine Überprüfung 
des Aktienbestands des einzelnen Aktionärs nicht praktikabel. Insoweit ist ein eventuelles Recht der 
Aktionäre zur Andienung ihrer Aktien ausgeschlossen. Ein bevorrechtigter Erwerb beziehungsweise 
eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 50 Stück angedienter Aktien je Aktionär so-
wie eine Abrundung kann vorgesehen werden. Diese Möglichkeiten dienen dazu, gebrochene Beträge 
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bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten und kleinere Restbestände zu vermeiden und damit die 
technische Abwicklung zu erleichtern. Dasselbe gilt bei der Einräumung von Andienungsrechten. Auch 
insoweit wird daher ein eventuelles Recht der Aktionäre zur Andienung ihrer Aktien ausgeschlossen. 
Die Ermächtigung kann einmalig oder mehrmals zu einem oder mehreren zulässigen Zwecken im Rah-
men der gesetzlichen Beschränkungen nach Maßgabe der Bestimmungen der Ermächtigung ausgeübt 
werden. Auf die aufgrund der Ermächtigung erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen 
Aktien, die die Gesellschaft bereits erworben hat und die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder 
ihr zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des Grundkapitals entfallen.

Veräußerung und anderweitige Verwendung

Gemäß der vorgeschlagenen Ermächtigung können die von der Gesellschaft erworbenen eigenen Aktien 
– mit oder ohne Herabsetzung des Grundkapitals – eingezogen oder durch ein öffentliches Angebot an 
alle Aktionäre oder über die Börse wieder veräußert werden. Mit den beiden letzten Möglichkeiten wird 
auch bei der Veräußerung der Aktien das Recht der Aktionäre auf Gleichbehandlung gewahrt. Daneben 
können die von der Gesellschaft erworbenen eigenen Aktien für weitere Zwecke verwendet werden; 
dabei kann das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder zum Teil ausgeschlossen werden:

• Bei einer Veräußerung der eigenen Aktien durch ein öffentliches Angebot an alle Aktionäre kann 
das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden. Der Ausschluss des 
Bezugsrechts für Spitzenbeträge kann erforderlich sein, um eine Abgabe erworbener eigener Ak-
tien im Wege eines Veräußerungsangebots an die Aktionäre technisch durchführbar zu machen. 
Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen Aktien werden entweder 
durch Verkauf an der Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet.

• Die vorgeschlagene Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss bei Veräußerung eigener Aktien 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Barzahlung zu einem Preis, der den Börsenpreis der 
börsennotierten Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der 
Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet, macht von der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in Verbindung 
mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zugelassenen Möglichkeit zum erleichterten Bezugsrechtsaus-
schluss Gebrauch. Dies liegt im Interesse der Gesellschaft, weil die Ermächtigung ihr zu größerer  
Flexibilität verhilft und die Möglichkeit schafft, den Aktionärskreis auch durch die gezielte  
Ausgabe von Aktien an Kooperationspartner, institutionelle Investoren oder Finanzinvestoren 
zu erweitern. Die Gesellschaft wird dadurch auch in die Lage versetzt, auf günstige Situationen  
schnell und flexibel reagieren zu können. Dem Gedanken des Verwässerungsschutzes der  
Aktionäre wird dadurch Rechnung getragen, dass die Aktien nur zu einem Preis veräußert  
werden dürfen, der den maßgeblichen Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet. Die endgültige 
Festlegung des Veräußerungspreises für die eigenen Aktien geschieht zeitnah vor der Veräuße-
rung. Der Vorstand wird einen eventuellen Abschlag vom Börsenkurs so niedrig bemessen, wie 
dies nach den zum Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen möglich ist. 
Der Abschlag vom Börsenpreis zum Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung wird keines-
falls mehr als 5 % des aktuellen Börsenkurses betragen. Diese Ermächtigung gilt mit der Maß-
gabe, dass die so veräußerten eigenen Aktien 10 % des Grundkapitals unter Berücksichtigung 
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der im Beschlussvorschlag genannten Anrechnungen nicht überschreiten dürfen, und zwar weder 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch – sofern dieser Wert geringer ist – zum Zeitpunkt der 
jeweiligen Ausübung dieser Ermächtigung. Durch diese Anrechnungen wird sichergestellt, dass  
erworbene eigene Aktien nicht unter Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 
4 AktG veräußert werden, wenn dies dazu führen würde, dass insgesamt für mehr als 10 % des 
Grundkapitals das Bezugsrecht der Aktionäre in unmittelbarer oder mittelbarer Anwendung von § 
186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen wird. Mit dieser Beschränkung und dem Umstand, dass sich 
der Ausgabepreis am Börsenkurs zu orientieren hat, werden die Vermögens- und Stimmrechtsin-
teressen der Aktionäre angemessen gewahrt. Diese können Aktien zu annähernd gleichen Kondi-
tionen über die Börse erwerben, so dass eine relevante Einbuße der Beteiligungsquote vermieden 
werden kann.

• Die Gesellschaft soll weiterhin auch die Möglichkeit haben, eigene Aktien mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats gegen Sachleistung, insbesondere als (Teil-)Gegenleistung zum unmittel-
baren oder mittelbaren Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an  
Unternehmen oder von sonstigen Vermögensgegenständen, einschließlich von Rechten 
und Forderungen – auch gegen die Gesellschaft –, oder von Ansprüchen auf den Erwerb von  
Vermögensgegenständen oder im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen anbieten  
zu können. Die aus diesem Grund vorgeschlagene Ermächtigung soll die Gesellschaft im  
Wettbewerb um interessante Akquisitionsobjekte stärken und es ihr ermöglichen, schnell, flexibel 
und liquiditätsschonend auf die sich bietenden Gelegenheiten zum Erwerb solcher Vermögens-
gegenstände unter Einsatz eigener Aktien zu reagieren. Dem trägt der vorgeschlagene Aus-
schluss des Bezugsrechts Rechnung. Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen wird der 
Vorstand sicherstellen, dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. Bei 
der Bemessung des Werts der als Gegenleistung hingegebenen Aktien kann insbesondere der 
Börsenpreis von Bedeutung sein. Eine schematische Anknüpfung an einen Börsenpreis muss 
jedoch nicht erfolgen, insbesondere um einmal erzielte Verhandlungsergebnisse nicht durch 
Schwankungen des Börsenpreises infrage zu stellen.

• Die vorgeschlagene Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss bei der Verwendung der  
erworbenen Aktien zur Bedienung von Erwerbsrechten auf Aktien der Gesellschaft aus oder im 
Zusammenhang mit von der Gesellschaft oder einer unmittelbaren oder mittelbaren hundert- 
prozentigen Beteiligungsgesellschaft ausgegebenen Wandel- und/oder Optionsschuldver-
schreibungen ermöglicht es, in diesen Fällen auf die Ausgabe neuer Aktien der Gesellschaft,  
insbesondere aus einem bedingten oder genehmigten Kapital, zu verzichten und stattdessen  
zuvor erworbene eigene Aktien zu verwenden.

• Durch die vorgeschlagene Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss bei der Verwendung der 
erworbenen Aktien im Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungs- und Belegschaftsaktien-
programmen soll die Möglichkeit geschaffen werden, eigene Aktien im Rahmen einer aktien- 
basierten Vergütungskomponente oder als Belegschaftsaktien für Mitarbeiter der Gesellschaft 
oder ihrer Konzernunternehmen i.S.v. § 18 Abs. 1 AktG oder für Mitglieder der Vertretungsorgane  
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von Konzernunternehmen der Gesellschaft zu verwenden. Bei der Ausgabe als Belegschaftsaktien 
kann eine bei Belegschaftsaktien übliche Vergünstigung gewährt werden, die in einem angemes-
senen Verhältnis zu dem Vorteil eines Belegschaftsaktienprogramms für das Unternehmen sowie 
zu einer gegebenenfalls bestehenden Sperrfrist oder zu vereinbarenden Mindesthaltedauer steht. 
Die Ermächtigung ermöglicht es auch, Mitarbeitern Aktien ohne Gegenleistung zu überlassen.  
Aktienbasierte Vergütungs- und Belegschaftsaktienprogrammen sind ein geeignetes Instrument 
zur Mitarbeiterbindung und Mitarbeitermotivation. Die Ausgabe von Aktien ermöglicht auch Gestal-
tungen, mit langfristiger Anreizwirkung, bei denen nicht nur positive, sondern auch negative Ent-
wicklungen Berücksichtigung finden können. So erlaubt etwa die Gewährung von Aktien mit einer 
Sperrfrist oder Mindesthaltedauer zusätzlich zu dem Bonus- auch einen Malus-Effekt im Fall von 
negativen Entwicklungen. Sie soll damit einen Anreiz geben, auf eine dauerhafte Wertsteigerung 
für das Unternehmen zu achten. Da die Aktien nur an einen bestimmten Personenkreis ausge- 
geben werden sollen, ist ein Ausschluss des Bezugsrechts erforderlich. Dieser rechtfertigt sich 
aufgrund der mit einer aktienbasierten Mitarbeiterbeteiligung einhergehenden positiven Effekte.

• Schließlich sieht die Ermächtigung vor, dass erworbene eigene Aktien mit Zustimmung des  
Aufsichtsrats auch eingezogen werden können. Dabei soll die Einziehung sowohl dergestalt 
möglich sein, dass bei Einziehung das Grundkapital der Gesellschaft herabgesetzt wird, als auch 
ohne eine solche Kapitalherabsetzung durch reine Einziehung der Aktien unter gleichzeitiger  
Erhöhung des auf die verbleibenden Aktien entfallenden anteiligen Betrags des Grundkapitals. 
Die Rechte der Aktionäre werden in keinem der beiden vorgenannten Fälle beeinträchtigt.

Diese Ermächtigungen sollen auch in Bezug auf eigene Aktien gelten, die aufgrund von vorherigen 
Hauptversammlungen erteilten Ermächtigungen erworben wurden.

Der Vorstand wird in jedem Einzelfall, der zu einem Ausschluss des Bezugsrechts oder des Andie-
nungsrechts der Aktionäre führt, sorgfältig prüfen, ob der Ausschluss des Bezugsrechts oder des  
Andienungsrechts der Aktionäre im Unternehmens- und damit auch im Aktionärsinteresse liegt.

Ausnutzung der neuen Ermächtigung

Derzeit bestehen keine konkreten Pläne der Gesellschaft, eigene Aktien zurück zu erwerben. Bei 
der vorliegenden Ermächtigung handelt es sich um einen Vorratsbeschluss. Entsprechende Vorrats- 
beschlüsse mit der Möglichkeit zum Bezugsrechts- und Andienungsrechtsausschluss sind national 
und international üblich. Der Vorstand wird in jedem der in dieser Ermächtigung genannten Einzel-
fälle sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zum Ausschluss des Andienungsrechts und zur  
Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen wird. 
Er wird dies nur dann tun, wenn der Ausschluss des Andienungs- oder Bezugsrechts nach Einschätzung 
des Vorstands und des Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt. Wie 
in der Vergangenheit wird der Vorstand auch mit dieser Ermächtigung verantwortungsvoll umgehen. 

Im Fall jeder Ausnutzung der vorstehenden Ermächtigung wird der Vorstand der Hauptversammlung 
darüber berichten.
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Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung

Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 76.603.334,00 ist zum Zeitpunkt der Einberufung 
eingeteilt in 76.603.334 auf den Namen lautende Stückaktien. Jede ausgegebene Aktie gewährt eine 
Stimme. Die Gesamtzahl der ausübbaren Stimmrechte beträgt demnach 76.603.334.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre  
berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind  
und sich so rechtzeitig bei der Gesellschaft angemeldet haben, dass ihre Anmeldung spätestens bis 
Dienstag, den 6. Mai 2025, 24.00 Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft unter der unten angegebenen  
Adresse eingegangen ist.

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können sich schriftlich oder in Textform (§ 126b BGB) 
unter folgender Adresse anmelden:

PNE AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München

E Mail: anmeldestelle@computershare.de

Die Anmeldung kann der Gesellschaft bis zum Ablauf der vorgenannten Frist auch elektronisch 
übermittelt werden mittels Nutzung des internetgestützten Systems, das über die Internetseite der  
Gesellschaft unter folgender Adresse zu erreichen ist:

www.pnegroup.com/hv

Für die Anmeldung unter Nutzung des internetgestützten Systems ist ein individueller Zugangscode 
erforderlich, den die Aktionäre zusammen mit dem übersandten Anschreiben erhalten. Nähere Infor-
mationen zur Nutzung des internetgestützten Systems finden sich in dem Anschreiben sowie auf der 
genannten Internetseite.

Die Anmeldung kann bis zum Ablauf der vorgenannten Frist (Zugang maßgeblich) auch gemäß  
§ 67c AktG über Intermediäre an die oben genannte Adresse oder E-Mail-Adresse bzw. über folgende 
SWIFT-Adresse an die Gesellschaft übermittelt werden:

SWIFT: CMDHDEMMXXX; Instruktionen gemäß ISO 20022
Autorisierung über SWIFT Relationship Management Application (RMA) erforderlich

Aktionäre sind auch nach erfolgter Anmeldung weiterhin berechtigt, über ihre Aktien zu verfügen.  
Maßgeblich für das Teilnahme- und Stimmrecht ist der im Aktienregister eingetragene Bestand am Tag 
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der Hauptversammlung. Dieser wird dem Bestand am Ende des Anmeldeschlusstags entsprechen, 
da Aufträge zur Umschreibung des Aktienregisters in der Zeit vom 7. Mai 2025, 0.00 Uhr (MESZ), bis 
zum 13. Mai 2025 einschließlich erst mit Wirkung nach dem Tag der Hauptversammlung verarbeitet 
und berücksichtigt werden. Der 6. Mai 2025, 24.00 Uhr (MESZ), ist damit der technisch maßgebliche 
Bestandsstichtag für die Ausübung des Stimmrechts am Tag der Hauptversammlung (sog. „Technical 
Record Date“).

Aktionäre, die erst nach dem Beginn des 22. April 2025 im Aktienregister eingetragen werden, erhalten 
nach den gesetzlichen Vorgaben ohne Anforderung keine Einladung und somit auch keine Zugangsdaten 
für die elektronische Anmeldung übersandt. Sie können aber die Einladung mit den erforderlichen Zu-
gangsdaten über die vorstehend für die Anmeldung genannte Adresse oder E-Mail-Adresse anfordern.

Vollmachten/Stimmrechtsvertretung

a) Bevollmächtigung eines Dritten

Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch die depot- 
führende Bank, einen Stimmrechtsberater, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person 
ihrer Wahl, ausüben lassen. Auch in diesem Fall ist eine rechtzeitige Anmeldung nach obenste-
henden Bedingungen notwendig. Ein Vollmachtsformular wird den Aktionären auf der Internet-
seite der Gesellschaft unter www.pnegroup.com/hv sowie mit der Eintrittskarte bereitgestellt. 

Wenn keine Vollmacht nach § 135 AktG erteilt wird, bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr  
Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform  
(§ 126b BGB). Die Vollmacht und ihr Widerruf können entweder gegenüber der Gesellschaft oder 
gegenüber dem Bevollmächtigten erklärt werden; im letzteren Fall bedarf es zusätzlich eines 
Nachweises der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft. 

Der Nachweis der Bevollmächtigung muss aus organisatorischen Gründen bis Montag, 12. Mai 2025, 
18.00 Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft per Post oder elektronisch per E-Mail unter der oben im 
Abschnitt „Teilnahme an der Hauptversammlung“ für die Anmeldung genannten Adresse oder E-
Mail-Adresse eingehen.

Gleiches gilt für einen möglichen Widerruf der Vollmacht gegenüber der Gesellschaft. Auch dieser 
muss der Gesellschaft aus organisatorischen Gründen bis zu dem vorstehend genannten Zeit-
punkt übermittelt werden.

Für die Bevollmächtigung eines Dritten bietet die Gesellschaft auf ihrer Internetseite zudem  
ein internetgestütztes System zur elektronischen Erteilung von Vollmachten unter folgender  
Adresse an:

www.pnegroup.com/hv
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Das internetgestützte System steht für die Erteilung von Vollmachten an Dritte und deren  
Widerruf bis Montag, 12. Mai 2025, 18.00 Uhr (MESZ), zur Verfügung.

Die Erteilung einer Vollmacht bzw. deren Widerruf kann bis Montag, 12. Mai 2025, 18.00 Uhr (MESZ) 
(Zugang maßgeblich), auch gemäß § 67c AktG über Intermediäre an die oben im Abschnitt „Teil-
nahme an der Hauptversammlung“ für die Anmeldung genannte Adresse oder E-Mail-Adresse  
bzw. über die oben für die Anmeldung genannte SWIFT-Adresse an die Gesellschaft übermittelt 
werden.

Wenn eine Vollmacht nach § 135 AktG (Vollmachtserteilung an Intermediäre, Stimmrechts- 
berater, Aktionärsvereinigungen oder geschäftsmäßig Handelnde) erteilt wird, besteht kein  
Textformerfordernis. Die Vollmachtserklärung muss jedoch vom Bevollmächtigten nachprüfbar  
festgehalten werden. Sie muss zudem vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechts- 
ausübung verbundene Erklärungen enthalten. Daher sind in der Regel Besonderheiten zu  
beachten, die bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen sind.

Am Tag der Hauptversammlung sind die Erteilung und der Widerruf einer Vollmacht ausschließlich 
am Ort der Hauptversammlung möglich. Eine persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung 
gilt als Widerruf einer früher erteilten Vollmacht.

b) Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Außerdem bieten wir unseren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene 
Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Auch in diesem Fall ist eine rechtzeitige Anmeldung nach 
obenstehenden Bedingungen notwendig. Die Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Ge-
sellschaft kann in Textform erfolgen und muss in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimm-
rechts enthalten. Ohne die Erteilung von Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Zur Erteilung der 
Vollmacht und der Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können 
die Aktionäre das auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.pnegroup.com/hv bereitgestellte 
Formular verwenden.

Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nehmen keine Weisungen zur Stellung von 
Anträgen zur Tagesordnung oder zur Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Erklärung von 
Widersprüchen an.

Vollmachten und Weisungen an die weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
können der Gesellschaft vor der Hauptversammlung unter der oben im Abschnitt „Teilnahme an der 
Hauptversammlung“ für die Anmeldung genannten Adresse oder E-Mail-Adresse übermittelt wer-
den. In diesem Fall muss die Vollmacht aus organisatorischen Gründen bis Montag, 12. Mai 2025, 
18.00 Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft eingehen. Davon unberührt bleibt die Möglichkeit, die 
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch noch vor Ort während der Haupt- 
versammlung zu bevollmächtigen. Gleiches gilt für einen möglichen Widerruf der Vollmacht. 
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Auch dieser muss der Gesellschaft aus organisatorischen Gründen bis zu dem vorstehend  
genannten Zeitpunkt übermittelt werden oder durch persönliche Vorlage in Textform am Tag  
der Hauptversammlung vor Ort erfolgen. Eine persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung 
gilt als Widerruf einer früher erteilten Vollmacht.

Für die Bevollmächtigung der weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft  
bietet die Gesellschaft auf ihrer Internetseite zudem ein internetgestütztes System zur elektroni-
schen Erteilung von Vollmachten und Weisungen unter folgender Adresse an:

www.pnegroup.com/hv

Das internetgestützte System steht für die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die  
weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, deren Widerruf oder die Änderung  
von Weisungen bis Montag, 12. Mai 2025, 18.00 Uhr (MESZ), zur Verfügung.

Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter 
der Gesellschaft, deren Widerruf oder die Änderung von Weisungen kann bis Montag, 12. Mai 2025, 
18.00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich), auch gemäß § 67c AktG über Intermediäre an die oben 
im Abschnitt „Teilnahme an der Hauptversammlung“ für die Anmeldung genannte Adresse oder 
E-Mail-Adresse bzw. über die oben für die Anmeldung genannte SWIFT-Adresse an die Gesell-
schaft übermittelt werden.

c) Allgemeine Hinweise

Weitere Einzelheiten und Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung sowie zur Voll-
machts- und Weisungserteilung ergeben sich aus dem Anschreiben und den diesem beigefügten 
Hinweisen, die den Aktionären übersandt werden. Entsprechende Informationen finden sich auch 
auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.pnegroup.com/hv. 

Die Gesellschaft bittet ihre Aktionäre, zur Erleichterung der Abwicklung die auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter www.pnegroup.com/hv zur Verfügung gestellten Formulare für die Voll-
machtserteilung zu nutzen. Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Vollmacht 
bei Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Form und der sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen  
auch auf anderem Wege wirksam erteilt werden kann. Eine Vollmacht kann auch noch nach 
der Anmeldung, auch nach Ablauf der vorstehend erläuterten Anmeldefrist, und während des  
Verlaufs der Hauptversammlung erteilt oder unter Einhaltung der erforderlichen Form jederzeit 
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft gemäß § 134 Abs. 3 
Satz 2 AktG eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Davon unberührt bleibt die Möglichkeit, 
für Aktien der Gesellschaft, die ein Aktionär in unterschiedlichen Wertpapierdepots hält, jeweils 
einen eigenen Vertreter für die Hauptversammlung zu bestellen.
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Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihre Stimmen 
durch Briefwahl in Textform oder elektronisch über das internetgestützte System abgeben. Zur Aus-
übung des Stimmrechts im Wege der Briefwahl sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die rechtzeitig 
angemeldet sind. Für die Briefwahl steht den Aktionären ein auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
www.pnegroup.com/hv bereitgestelltes Formular zur Verfügung. In Textform abgegebene Briefwahl-
stimmen müssen bis Montag, 12. Mai 2025, 18.00 Uhr (MESZ), bei der oben im Abschnitt „Teilnahme an 
der Hauptversammlung“ für die Anmeldung genannten Adresse oder E-Mail-Adresse eingegangen sein.

Die Gesellschaft bietet darüber hinaus auf ihrer Internetseite ein internetgestütztes System für die 
Briefwahl unter folgender Adresse an:

www.pnegroup.com/hv 

Das internetgestützte System steht den Aktionären für die Abgabe von Briefwahlstimmen, deren Än-
derung oder Widerruf bis Montag, 12. Mai 2025, 18.00 Uhr (MESZ), zur Verfügung. Die Einzelheiten zur 
Briefwahl ergeben sich aus dem Anschreiben und den diesem beigefügten Hinweisen, die den Aktionä-
ren übersandt werden. Entsprechende Informationen sind auch im Internet unter www.pnegroup.com/hv 
einsehbar.

Die Stimmabgabe per Briefwahl bzw. deren Änderung oder Widerruf kann bis Montag, 12. Mai 2025, 
18.00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich), auch gemäß § 67c AktG über Intermediäre an die oben im  
Abschnitt „Teilnahme an der Hauptversammlung“ für die Anmeldung genannte Adresse oder E-Mail-
Adresse bzw. über die oben für die Anmeldung genannte SWIFT-Adresse an die Gesellschaft übermit-
telt werden.

Eine persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung gilt als Widerruf vorab abgegebener Briefwahl-
stimmen.

Weitere Informationen zur Stimmrechtsausübung

Werden für denselben Aktienbestand mehrere Stimmen per Briefwahl abgegeben bzw. Vollmacht und 
Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilt, werden diese unabhängig vom Zeit-
punkt des Zugangs in folgender Reihenfolge berücksichtigt: 1. elektronisch über das internetgestützte 
System (InvestorPortal), 2. gemäß § 67 c AktG über Intermediäre, 3. per E-Mail, 4. per Post.

Gehen auf demselben Übermittlungsweg fristgemäß mehrere Briefwahlstimmen bzw. Vollmachten 
und Weisungen zu, ist die zeitlich zuletzt zugegangene Erklärung verbindlich. Eine spätere Stimm- 
abgabe als solche gilt nicht als Widerruf einer früheren Stimmabgabe. Der zuletzt zugegangene,  
fristgerechte Widerruf einer Erklärung ist maßgeblich.

Sollten auf demselben Weg Erklärungen mit mehr als einer Form der Stimmrechtsauübung eingehen, 
gilt: Briefwahlstimmen haben Vorrang gegenüber der Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft.
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Die Stimmabgaben per Briefwahlstimmen bzw. Vollmachten und Weisungen zu Tagesordnungspunkt 2 
(Verwendung des Bilanzgewinns) behalten ihre Gültigkeit auch im Falle der Anpassung des Gewinn-
verwendungsvorschlags infolge einer Änderung der Anzahl dividendenberechtigter Aktien.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, 
so gilt die zu diesem Tagesordnungspunkt abgegebene Briefwahlstimme bzw. Weisung entsprechend 
für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

Ergänzende Hinweise zur Abstimmung über die Beschlussgegenstände der Tagesordnung

Die unter den Tagesordnungspunkten 2 bis 6 und 9 bis 13 vorgesehenen Beschlussfassungen sind  
verbindlich. Unter den Tagesordnungspunkt 7 und 8 haben die vorgesehenen Beschlussfassungen 
empfehlenden Charakter. Die Aktionäre können bei sämtlichen Abstimmungen jeweils mit „Ja“ (Befür-
wortung) oder „Nein“ (Ablehnung) stimmen oder sich der Stimme enthalten (Stimmenthaltung).

Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG

a) Recht auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 500.000,00 
(das entspricht 500.000 Aktien) erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tages-
ordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung 
oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen muss schriftlich an den Vorstand gerichtet 
werden und der Gesellschaft bis Samstag, 12. April 2025, 24.00 Uhr (MESZ), unter der nachfol-
gend genannten Adresse zugehen:

PNE AG
– Vorstand –
Peter-Henlein-Straße 2–4
27472 Cuxhaven

Das Ergänzungsverlangen wird nur berücksichtigt, wenn die Antragssteller nachweisen, dass 
sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber des o.g. Min-
destaktienbesitzes sind und dass sie den Mindestbesitz bis einschließlich zur Entscheidung des  
Vorstands über das Ergänzungsverlangen halten. Der Nachweis kann durch Eintragung im  
Aktienregister geführt werden. § 121 Abs. 7 AktG ist auf die Fristberechnung entsprechend  
anzuwenden. Bei der Berechnung der Mindestbesitzdauer ist § 70 AktG zu beachten.

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits mit der 
Einberufung bekannt gemacht wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens in gleicher 
Weise wie die Einberufung bekannt gemacht.
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b) Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG

Wenn ein Aktionär Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat 
stellen oder Wahlvorschläge unterbreiten möchte, sind diese ausschließlich an folgende Adresse 
zu richten:

PNE AG
– Hauptversammlung –
Peter-Henlein-Straße 2–4
27472 Cuxhaven

E-Mail: info@pnegroup.com

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.

Die mindestens 14 Tage vor der Versammlung, also spätestens bis zum Montag, 28. April 2025, 
24.00 Uhr (MESZ), unter der genannten Adresse eingegangenen und zugänglich zu machenden 
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden wir einschließlich des Namens des 
Aktionärs und einer etwaigen Begründung im Internet unter www.pnegroup.com/hv veröffent-
lichen. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Inter-
netadresse einsehbar sein.

Gegenanträge müssen nicht zugänglich gemacht werden, wenn einer der Ausschlusstatbestände  
des § 126 Abs. 2 Satz 1 AktG vorliegt. Eine Begründung braucht auch dann nicht zugänglich  
gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt.

Wahlvorschläge von Aktionären nach § 127 AktG werden nur zugänglich gemacht, wenn sie den 
Namen, den ausgeübten Beruf und den Wohnort der vorgeschlagenen Person und im Fall einer 
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu  
bildenden Aufsichtsräten enthalten. Nach § 127 Satz 1 AktG in Verbindung mit § 126 Abs. 2 AktG 
gibt es weitere Gründe, bei deren Vorliegen Wahlvorschläge nicht über die Internetseite zugäng-
lich gemacht werden müssen. Im Übrigen gelten die Voraussetzungen und Regelungen für das 
Zugänglichmachen von Anträgen entsprechend.

Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge und Wahl- 
vorschläge zu den verschiedenen Tagesordnungspunkten auch ohne vorherige Übermittelung 
an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt. Wir weisen darauf hin, dass Gegenanträge oder 
Wahlvorschläge, die der Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt worden sind, in der Haupt-
versammlung nur Beachtung finden, wenn sie dort mündlich gestellt werden.
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c) Auskunftsrecht des Aktionärs gemäß § 131 Abs. 1 AktG

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Ange-
legenheiten der Gesellschaft einschließlich der rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen zu 
verbundenen Unternehmen sowie über die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss 
einbezogenen Unternehmen zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands 
der Tagesordnung erforderlich ist und kein Auskunftsverweigerungsrecht besteht.

d) Weitergehende Erläuterungen

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, 
§ 131 Abs. 1 AktG finden sich im Internet unter der Internetadresse www.pnegroup.com/hv.

Informationen und Unterlagen zur Hauptversammlung und Datenschutz

Die zu den Tagesordnungspunkten zugänglich zu machenden Unterlagen sind den Aktionären  
seit dem Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung im Internet über die Internetseite  
www.pnegroup.com/hv zugänglich. Ebenfalls dort zugänglich sind seit dem Zeitpunkt der Einberufung 
der Hauptversammlung der Jahresabschluss, der Konzernabschluss und der zusammengefasste Lage-
bericht für die PNE AG und den Konzern (einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu 
den Angaben nach § 289a und § 315a HGB) sowie der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 
2024. Außerdem werden diese Unterlagen in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme zugänglich 
gemacht. 

Die Informationen und Unterlagen nach § 124a AktG, insbesondere zur Teilnahme an der Haupt-
versammlung und zur Vollmachts- und Weisungserteilung, sind ebenfalls seit der Einberufung der 
Hauptversammlung über die Internetseite der Gesellschaft 

www.pnegroup.com/hv

zugänglich.

Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung ebenfalls unter dieser Internet- 
adresse bekannt gegeben.

Informationen zum Datenschutz für Aktionäre finden sich im Anhang zu dieser Einberufung.

Cuxhaven, im April 2025

PNE AG
Der Vorstand
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Datenschutz

Die PNE AG, Peter-Henlein-Straße 2–4, 27472 Cuxhaven, verarbeitet als Verantwortlicher personen-
bezogene Daten der Aktionäre (Name und Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktien-
gattung, Besitzart der Aktien, Briefwahlstimmen, Bevollmächtigungen/Weisungen und Nummer der 
Eintrittskarte) sowie gegebenenfalls personenbezogene Daten der Aktionärsvertreter auf Grundlage 
der geltenden Datenschutzgesetze. Die Aktien der PNE AG sind Namensaktien. Die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten ist für die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Hauptver-
sammlung der PNE AG, die Teilnahme an der Hauptversammlung, die Ausübung des Rederechts, des 
Auskunftsrechts und des Stimmrechts sowie für die Führung des Aktienregisters rechtlich zwingend 
erforderlich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c) der Datenschutz-Grund-
verordnung (DS-GVO) i.V.m. §§ 118 ff. AktG sowie § 67 AktG. Darüber hinaus können Datenverarbeitun-
gen, die für die Organisation der Hauptversammlung erforderlich sind, auf Grundlage überwiegender 
berechtigter Interessen erfolgen (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DS-GVO). Soweit die Aktionäre ihre perso-
nenbezogenen Daten nicht selbst zur Verfügung stellen, erhält die PNE AG diese in der Regel von der 
Depotbank des Aktionärs. 

Die von der PNE AG für die Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragten Dienstleister  
verarbeiten die personenbezogenen Daten der Aktionäre ausschließlich nach Weisung der PNE AG und 
nur soweit dies für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich ist. Alle Mitarbeiter  
der PNE AG und die Mitarbeiter der beauftragten Dienstleister, die Zugriff auf personenbezogene 
Daten der Aktionäre haben und/oder diese verarbeiten, sind verpflichtet, diese Daten vertraulich zu 
behandeln. Darüber hinaus sind personenbezogene Daten von Aktionären bzw. Aktionärsvertretern, 
die an der Hauptversammlung teilnehmen, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften (insbesondere  
das Teilnehmerverzeichnis, § 129 AktG) für andere Aktionäre und Aktionärsvertreter einsehbar.  
Personenbezogene Daten von Aktionären bzw. Aktionärsvertretern werden ferner bei Anträgen auf 
Ergänzung der Tagesordnung, Gegenanträgen, Wahlvorschlägen oder eingereichten Widersprüchen 
im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften unter bestimmten Voraussetzungen veröffentlicht oder  
anderen Aktionären und Aktionärsvertretern zugänglich gemacht oder zur Verfügung gestellt.

Die PNE AG löscht die personenbezogenen Daten der Aktionäre im Einklang mit den gesetzlichen 
Regelungen, insbesondere wenn die personenbezogenen Daten für die ursprünglichen Zwecke der 
Erhebung oder Verarbeitung nicht mehr notwendig sind, die Daten nicht mehr im Zusammenhang mit 
etwaigen Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren benötigt werden und keine gesetzlichen Aufbewah-
rungspflichten bestehen.

Unter den gesetzlichen Voraussetzungen haben die Aktionäre das Recht, Auskunft über ihre  
verarbeiteten personenbezogenen Daten zu erhalten und die Berichtigung oder Löschung ihrer  
personenbezogenen Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung zu beantragen. Zudem steht  
den Aktionären ein Beschwerderecht bei den Aufsichtsbehörden zu. Werden personenbezogene  
Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DS-GVO verarbeitet, steht den Aktionären bzw. 
Aktionärsvertretern unter den gesetzlichen Voraussetzungen auch ein Widerspruchsrecht zu.
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Für Anmerkungen und Rückfragen zu der Verarbeitung von personenbezogenen Daten erreichen  
Aktionäre den Datenschutzbeauftragten der PNE AG unter:

Francis Parbey
Peter-Henlein-Straße 2–4
27472 Cuxhaven

E-Mail: datenschutz@pnegroup.com

Telefon-Nummer: +49 4721 718 179
Telefax-Nummer: +49 4721 718 373.
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Informationen nach § 125 Abs. 2 AktG in Verbindung mit  
§ 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs  
der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Art der Angabe Information

A. Inhalt der Mitteilung

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 

am 13. Mai 2025

im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

66e8e5cdeceaef11b53e00505696f23c

2. Art der Mitteilung Einberufung der Hauptversammlung

im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

NEWM

B. Angaben zum Emittenten

1. ISIN DE000A0JBPG2

2. Name des Emittenten PNE AG 

C. Angaben zur Hauptversammlung

1. Datum der Hauptversammlung 13. Mai 2025

im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

20250513

2. Uhrzeit der Hauptversammlung 10.00 Uhr (MESZ) 

im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

8:00 UTC
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Art der Angabe Information

3. Art der Hauptversammlung Ordentliche Hauptversammlung

im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:  

GMET

4. Ort der Hauptversammlung Veranstaltungszentrum Cuxhaven,

Kugelbake-Halle, Cuxhaven-Döse, Strandstraße 80

5. Aufzeichnungsdatum Maßgeblich für das Teilnahme- und Stimmrecht ist der 

im Aktienregister eingetragene Aktienbestand am Tag der 

Hauptversammlung. 

Aufträge zur Umschreibung des Aktienregisters, die der  

Gesellschaft nach dem 7. Mai 2025, 00.00 Uhr (MESZ)/ 

22:00 Uhr (UTC) zugehen, werden aus organisatorischen 

Gründen bis einschließlich zum Tag der Hauptversammlung  

nicht in das Aktienregister eingetragen (Umschreibestopp).  

Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag (sogenannter 

Technical Record Date) ist daher der 6. Mai 2025,  

24.00 Uhr (MESZ)/22:00 Uhr (UTC). 

im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

20250506

6. Uniform Resource Locator (URL)  www.pnegroup.com/hv



P NE A G
Peter-Henlein-Straße 2–4
27472 Cuxhaven
Deutschland

www.pnegroup.com


